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ANTRAG AUF MITGLIEDSCHAFT IN DER 

SEGELKAMERADSCHAFT STÖRTEBEKER WILHELMSHAVEN E.V.

	Name


	:
	     
	Vorname
	:
	     

	geb. am


	:
	     
	Beruf
	:
	     

	Adresse


	:
	     


Ich beantrage die Aufnahme in die SK Störtebeker Wilhelmshaven e.V. als

(  )   Aktives Mitglied

(  )   Jugendliche(r)

(  )   Förderndes Mitglied

Ich bin im Besitz folgender Patente der Handelsschifffahrt bzw. Marine oder im Besitz folgender Befähigungsnachweise zur Führung von Sportfahrzeugen (Sportbootführerschein Binnen oder See, DSV-Scheine, Sprechfunkzeugnis, Sachkundenachweis für Seenotsignalmittel, Waffenbesitzkarte etc.):

	     
	Freischwimmer:      


Ich bin bereits Mitglied des Segelvereins 

	     
	seit      


Die Vereinssatzung, die Schiffsordnung und die Beitragsordnung sind mir bekannt und ich erkenne diese ohne Vorbehalt an. Ich bin bereit, den jeweiligen Jahresbeitrag nach Beschlusslage des Vereins zu zahlen. Für die satzungsgemäßen Zwecke der SK spende ich      . €. (Spendenquittung wird erteilt) Ich bin damit einverstanden, dass die Beiträge und Segelgelder zu den Fälligkeitsterminen von meinem Bankkonto

	Nr.:      
	bei der      
	BLZ:      


abgebucht werden.
	     
	     
	

	Ort
	Datum
	Unterschrift


Bei Jugendlichen bis zum vollendeten 18. Lebensjahr ist die Unterschrift der Eltern erforderlich. Mit der Mitgliedschaft meiner/meines Tochter/Sohnes in der SKSW bin ich einverstanden.

	     
	     
	

	Ort
	Datum
	Unterschrift


	Vom Verein auszufüllen:


	Eingang:       

	Aufgenommen:
	(  )Aktiver 

(  )Jugendlicher

(  )Fördernder


BEITRAGSORDNUNG FÜR DIE SK „STÖRTEBEKER“

WILHELMSHAVEN E.V.

Durch Beschluss der Gründungsversammlung wurde folgende Beitragsordnung festgelegt:

	1.
	Mitgliedsbeiträge
	


	
	1.
	Aktive Einzelmitglieder
	€ 60,--

	
	2.
	Aktive Jugendliche (14. - 18. Lebensjahr)
	€ 30,--

	
	3.
	Fördernde Mitglieder (auch juristische Personen)
	€ 60,--

	
	4.
	Familienbeitrag
	€ 80,--

	
	5.
	Studenten und Azubis
	€ 30,--


	2.
	Segelgelder

	
	Die Höhe der Segelgelder richtet sich nach dem tatsächlichen Aufwand für den Betrieb der Segelyacht unter Berücksichtigung von Zuschüssen aus öffentlichen Kassen für die Durchführung von Reisen. Die Höhe der Segelgelder und den Termin der Einzahlung regelt die Hauptversammlung. ( § 26,1 der Schifferordnung).


Im Laufe eines Kalenderjahres ein- bzw. austretende Mitglieder entrichten den vollen Jahresbeitrag. Alle Zahlungen erfolgen ausschließlich durch Bankeinzug.

Wilhelmshaven, den 03.05.2002

Der Vorstand
gez. Klaus Vogel




gez. Axel Vogeler

1. Vorsitzender




2. Vorsitzender

gez. Hermann Hülzer





Finanzen






